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Evangelische Kirche im Norden 
Kommunikationsveranstaltung der Kirchenleitung der NEK 

am 8.5.2008 im Christophorushaus in Rendsburg 
  

  
Zu: 7. Hauptamtliche Beschäftigung / Arbeitsrecht (OKR Magaard)Zu: 7. Hauptamtliche Beschäftigung / Arbeitsrecht (OKR Magaard)   

Untergruppe Stellenplan im Verkündigungsdienst 
Zusammenfassung der Berichte für die gemeinsame Beratung  der 
Kirchenleitungen       Stand: 07. Mai 2008 – Ma. 
 
I. Themen, die im Fusionsvertrag Aufnahme finden müssen: 
 
1.  Gemeinsames Arbeits- und Tarifrecht 

Es muss rechtzeitig entschieden werden, was ab Start der Nordkirche gilt. 
Folgende Varianten sind rechtlich möglich: 
− Entscheidungen für einen der beiden Wege für die gesamte Nordkirche. 
− Erhaltung beider Wege, d. h. des jeweiligen Weges in den bisherigen 

Gebieten, wobei zu klären ist, ob das befristet oder unbefristet gelten soll. 
− Suche nach Möglichkeiten, den 2. oder den 3. Weg so zu öffnen, dass der 

2. oder der 3. Weg für die jeweils andere Seite annehmbarer wird. 
Für alle 3 Varianten gilt, dass sie über ein Arbeitsrechtsregelungsgesetz 
umgesetzt werden müssten. 
Ein Gutachten soll in Auftrag gegeben werden, das klärt, in wiefern es 
unbefristet oder befristet rechtlich zulässig ist, in einer Kirche zwei 
unterschiedliche Arbeitsrechtsregelungssysteme zu erhalten, und welche 
Möglichkeiten denkbar sind, beide Wege aufeinander zu zuführen.   
In einem offenen Gespräch sollen Übergangs- und endgültigen Lösungen 
gefunden werden. 

 
2.  Angleichung von Besoldung und Versorgung 

Gegenwärtiger Stand bei der Besoldung ist: Pommern 87 % West, 
Mecklenburg 90 % West, jeweils ohne Sonderzahlung. 
Die Angestellten in beiden Landeskirchen erhalten 95 % (Stand BAT West 
30.9.2005) mit abgestufter Sonderzahlung.  
In Mecklenburg und Pommern gibt es zurzeit keine Beschlüsse zur weiteren 
Erhöhung bei den  Besoldungen. 

 Ein Angleichungsvorschlag für Besoldung und Versorgung wird erarbeitet. 
Vergleichbare „Modellpersonen“ werden entwickelt, deren 
Lebenshaltungskosten verglichen (u.a. Dienstwohnungsvergütung, 
Energiekosten etc.), staatskirchenrechtliche Verknüpfungen einbezogen 
werden und erhoben wird, was das jeweilige Gehaltsniveau tatsächlich für die 
empfangende Person und die auszahlende Körperschaft bedeutet. Daraus 
ergibt sich ein Ist-Zustand, von dem her der akute Handlungsbedarf bewertet 
und finanziell für das jeweilige Szenario durchgerechnet werden kann. 
Beachtet werden muss, dass eine Veränderung der Besoldung Auswirkungen 
auf die Nachhaltigkeit der Versorgungssysteme hat. 

 
Vorgeschlagen wird für die Zukunft ein gemeinsames Versorgungssystem.  
Sogenannte „Altfälle“ werden in den derzeitigen Versorgungssystemen 
weitergeführt. 
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Nach einer Vorlage der Finanzgruppe muss eine politische Entscheidung 
getroffen werden. 
 

3.  Gegenseitiges Bewerbungsrecht 
Ab Fusion soll ein volles gegenseitiges Bewerbungsrecht gelten.  
 
Bis dahin erfolgt nach den entsprechenden Beschlüssen der  Synoden im 
Herbst 2008 eine kontrollierte Öffnung der Bewerbungsmöglichkeiten 
zwischen den Landeskirchen im Rahmen eines „Korridormodells“, das auf 
eine ausgeglichene Bilanz von Zugängen und Abgängen zwischen den 
Landeskirchen gerichtet ist. Durch ein solches System wird Bewegung ohne 
einseitige Verschiebungen ermöglicht und die jeweilige Personalplanung nicht 
gefährdet. 
 
Diese Öffnung erfolgt wegen der aktuellen Personalplanungsdaten aus der 
Mecklenburgischen Landeskirche und eines nach wie vor vorhandenen 
Personalüberhangs in der Pommerschen Kirche in 2 Stufen: 
 
Zunächst würden einseitig nur Ausschreibungen aus der NEK in der ELLM 
sowie PEK ausgeschrieben werden. Erst nachdem insgesamt etwa fünf 
Personen aus diesen beiden Kirchen tatsächlich in die NEK gewechselt haben 
werden (das kann durchaus ein Jahr dauern), würden die ersten Stellen aus 
der ELLM und der PEK auch in der NEK ausgeschrieben werden und das 
geplante Modell einer größeren Beweglichkeit zwischen den Landeskirchen im 
Rahmen eines Korridors beginnen können.  
 
Im Hinblick auf die gemeinsame neue Kirche wird bekräftigt, dass Wechsel 
zwischen den bestehenden Landeskirchen jeweils durch Beurlaubungen 
erfolgen sollten. Das bedeutet, dass die jeweils wechselnden Personen 
versorgungstechnisch in den Versorgungssystemen ihrer Herkunftskirchen 
bleiben, besoldungstechnisch aber entsprechend der Bestimmungen ihrer 
„aufnehmenden Landeskirchen“ behandelt werden. Da es sich dann um ein 
ausgeglichenes System von Wechseln handeln soll, soll durch die 
Versorgungsfachleute geprüft werden, ob unter dieser Bedingung die 
gegenseitige Zahlung von Versorgungskassenbeiträgen erforderlich ist. 

 
 Verabredet wird, dass im Blick auf die nächsten zehn Jahre die Eckdaten zur  
 Personalplanung in einem einheitlichen System zusammengetragen werden 
 
4.  Gemeinschaft der Dienste 

Am Verkündigungsdienst haben Pastorinnen und Pastoren und haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeitende in einem angemessenen Verhältnis teil. 

 
 
II. Themen, die im Blick auf den Fusionsvertrag noch strittig sind: 
 
1. Arbeits- und Tarifrecht 
 
III. Themen, die nach Abschluss des Fusionsvertrages bearbeitet werden können: 
 

- Zusammenführung des Pfarrerdienstrechtes 
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- Zusammenführung der Kirchenbeamtenergänzungsgesetze 
- Zusammenführung der Pfarrstellenbesetzungs- bzw. 

Pfarrstellenübertragungsgesetze 
- Zusammenführung von Besoldungs- und Versorgungsrecht 
- Zusammenführung des Mitarbeitervertretungsrechtes  

 


